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BM für Wirtschaft und Arbeit 

Anfragebeantwortung 
 
Präsidentin des Nationalrates 
Mag. Barbara PRAMMER 
 
Parlament 
1017 Wien 
 
 Wien, am 10. Jänner 2008 
 
 Geschäftszahl: 
 BMWA-10.101/0226-IK/1a/2007 
 
 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 2229/J betreffend 

Verschärfung der Zumutbarkeitsbestimmungen, welche die Abgeordneten Karl  

Öllinger, Kolleginnen und Kollegen am 21. November 2007 an mich richteten, stelle 

ich fest: 

 

Antwort zu den Punkten 1 bis 3 der Anfrage: 

 

Die Zumutbarkeitsbestimmungen wurden vom Bundesministerium für Wirtschaft und 

Arbeit, Sektion Arbeitsmarkt, im Jänner und Februar 2007 evaluiert. Den Sozialpart-

nergesprächen zur "Zumutbarkeit neu" folgten im Sommer 2007 drei Nachevaluie-

rungen. 

 

Die Kriterien für die Evaluierung ergaben sich aus Fragestellungen der Sozialpartner, 

des Arbeitsmarktservice sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit hin-

sichtlich der Effekte der Bestimmungen sowie ihrer Praxistauglichkeit im Rahmen der 

Betreuung und Vermittlung von Arbeitssuchenden durch das Arbeitsmarkt-service. 
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Antwort zu Punkt 4 der Anfrage: 

 

Nein. 

Antwort zu Punkt 5 der Anfrage: 

 

Es darf auf den Ministerialentwurf 132/ME (XXIII.GP) und die Regierungsvorlage 298 

d.B. (XXIII.GP) sowie den dazu im Ausschuss für Arbeit und Soziales am 27.       No-

vember 2007 beschlossenen Abänderungsantrag der Abgeordneten Barbara   Riener 

und Renate Csörgits (siehe Ausschussbericht, 361 d.B. XXIII.GP) verwiesen werden. 

Dieser Abänderungsantrag wurde im Konsens mit den Sozialpartnern ent-wickelt. 

 

Antwort zu Punkt 6 der Anfrage: 

 

Die Ergebnisse der Evaluierung und der drei Nachevaluierungen sind den Beilagen 

zu entnehmen. 

 

Antwort zu Punkt 7 der Anfrage: 

 

Die Förderrichtlinie für die neu eingeführte Übersiedlungsbeihilfe wurde vom Verwal-

tungsrat des Arbeitsmarktservice beschlossen und trat ab 1. Jänner 2008 in Kraft. 

Die maximale Beihilfenhöhe beträgt € 4.632,-, wovon eine bereits vorher ausbe-

zahlte Entfernungsbeihilfe (bestehende AMS-Förderung zur Verringerung der finan-

ziellen Mehrbelastung im Zusammenhang mit einer überregionalen Aufnahme einer 

Beschäftigung oder Lehrausbildung) abzuziehen ist. Die individuell zu ermittelnde 

Höhe der Förderung setzt sich aus einer Pauschale von € 500,- und entweder 75 % 

von vorgelegten Rechnungen (Spedition, Leihgebühr für Übersiedlungsfahrzeug) 

oder € 2,50 pro Kilometer Entfernung zwischen Wohn- und Übersiedlungsort zu-

sammen. 

 

 

 

Beilagen 

2066/AB XXIII. GP - Anfragebeantwortung2 von 27



Beilage 1  

 

 

Evaluation  

Zumutbarkeit neu  

 

Endbericht  
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1. Auftrag und Zeitplan der Evaluation  

Zur Umsetzung des Auftrages vom März 2006 wurde die Evaluation der mit 1.1.2005 
in Kraft getretenen Zumutbarkeitsbestimmungen in drei Schritten geplant und durch-
geführt. Zeit- und Arbeitsplan sowie der anzuwendende Methodenmix ergaben sich 
aus den vornehmlich von den Sozialpartnern formulierten Fragestellungen und der 
für deren Beantwortung erforderlichen Daten- und Informationsgewinnung. So konnte 
unter Nutzung des Data-Warehouse des AMS unmittelbar nach Auftragserteilung im 
März ein erster Zwischenbericht über die Analyse administrativer Daten vorgelegt 
werden. Im Mai folgte als zweiter Berichtsteil die Information über die Erfahrungen 
des AMS mit der Umsetzung und Anwendung der neuen Zumutbarkeits-
bestimmungen. In die zusammenfassende Information über die Evaluierungs-
ergebnisse der ersten beiden Arbeitsschritte im September wurden die 
Arbeitsergebnisse des Ad-hoc-Ausschusses „Betreuungsplan“ sowie weitere AMS-
Erfahrungsberichte eingearbeitet. Anfang Februar 2007 erfolgte schließlich nach 
Vorliegen der Einkommensdaten des Hauptverbandes für 2005 in auswertbarer Form 
die Analyse des Entgeltschutzes. Mit diesem dritten Analyseteil, der in den hier 
vorliegenden Endbericht als eigenes Kapitel integriert ist, ist das Evaluationsprojekt 
gemäß Auftrag und Projektplan zur Gänze abgearbeitet.  
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2. Fragestellungen  

Die Prüfung setzt an den Intentionen des Gesetzgebers an und berücksichtigt die 
von den Sozialpartnern an das BMWA herangetragenen Fragestellungen bezüglich 
der Wirkungen sowie der Erfahrungen des AMS mit der Umsetzung der neuen Zu-
mutbarkeitsbestimmungen, die mit dem Arbeitsmarktreformgesetz 2004, BGBl I Nr. 
77/2004, mit 1.1. 2005 in Kraft getreten sind.   

Wirkungsfragen:  
• Wie viele Sperren nach § 10 AlVG gab es im Jahr 2005 im Vergleich zum Jahr 

2004?  
• Wie entwickelte sich die Zahl der Arbeitsaufnahmen von Arbeitslosen im Jahr 

2005 im Vergleich zum Jahr 2004?   
• Wie viele Stellen wurden vom AMS im Jahr 2005 im Vergleich zum Jahr 2004 

generell besetzt?  
• Wie viele dieser Stellen konnten durch Arbeitslose besetzt werden? (E-

Buchungen)  
• Wie lange war die durchschnittliche Vormerkdauer im Jahr 2005 im Vergleich zum 

Jahr 2004?  
• Wie viele offene Stellen sind derzeit im Ausmaß von 16 Stunden, wie viele offene 

Stellen sind derzeit im Ausmaß von 20 Stunden gemeldet?  
• Wie viele Arbeitslose wurden generell, nach Ablauf von 100 bzw. 120 Tagen in 

andere Berufe vermittelt?   
• Wie haben sich die überregionalen Beschäftigungsaufnahmen entwickelt?  
• Wie viele Arbeitslose erhalten einen Betreuungsplan?  
• Wann kommt der Entgeltschutz zum Tragen?  
• Ist die Ablehnung von Teilzeitstellen unter Berufung auf Entgeltschutz möglich?   
 
 
Erfahrungen des AMS mit der Umsetzung der neuen Bestimmungen:  
•  betreffend den Berufsschutz  
•  betreffend die Wegzeitregelung  
•  betreffend den Entgeltschutz  
•  betreffend die Berücksichtigung von Betreuungspflichten  
•  betreffend die Sanktionen  
•  betreffend die Durchführungserlässe und Richtlinien   
•  Anregungen/Verbesserungsvorschläge  
 
Entgeltschutz (Einkommensdaten des HV)  
• Welche Auswirkungen des Entgeltschutzes sind darstellbar?  

 
 
3. Anmerkungen zur Methode  

Die Isolierung der Wirkung der neuen Zumutbarkeitsbestimmungen aus den komple-
xen Wirkungsmechanismen des Arbeitsmarktes und seiner institutionellen Regelun-
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gen ist im Rahmen einer Analyse von verfügbaren administrativen Daten nicht mög-
lich. Mit großen Unsicherheiten wäre auch ein Schätzverfahren behaftet, zumal ope-
rationalisierbare Wirkungstheorien und draus ableitbare stabile Verhaltensannahmen 
zur Funktion von Zumutbarkeitsbestimmungen nicht vorliegen. Die Prüfung der Wir-
kungen der neuen Zumutbarkeitsbestimmungen erfolgt daher in Anlehnung an die 
Kernfragestellungen durch statistisch deskriptive Auswertung und muss sich dort, wo 
es sinnvoll erscheint, mit Korrelationsanalysen begnügen, die die Existenz unter-
schiedlich starker statistischer Zusammenhänge nahe legen. Während versucht wird, 
den ersten Fragenkomplex durch Rückgriff auf vorliegende 
Managementinformationen des AMS, insbesondere aber mit Hilfe von Daten des Da-
ta-Warehouse des AMS zu beantworten, wird zur Beantwortung des zweiten Fra-
genkomplexes die bislang halbjährliche Berichterstattung der regionalen Geschäfts-
stellen des AMS über die Erfahrungen mit der Umsetzung und Anwendung der neu-
en Zumutbarkeitsbestimmungen herangezogen. Der Beantwortung der Frage nach 
der Wirkung des Entgeltschutzes dient neben einer juristischen Einschätzung durch 
das BMWA die Analyse von Einkommensdaten des Hauptverbandes als Grundlage.   

 
 
4. Ergebnisse  

4.1. Wirkungsfragen:  

a) Wie viele Sperren nach § 10 AlVG gab es im Jahr 2005 im Vergleich zum Jahr 
2004?  

Die Sperren nach § 10 AlVG sind im Bundesschnitt und über alle Leistungsarten 
betrachtet gegenüber 2004 in Summe konstant geblieben. Während die §10-
Sperren von Arbeitslosengeld österreichweit aber um 14,3 % zurückgegangen 
sind, haben die §10-Sperren von Notstandshilfe um 9 % zugenommen.  Der 
Rückgang der §10-Sperren von Arbeitslosengeld erfolgte in 6 von 9 Bundes-
ländern und zwar unterschiedlich stark. Während der Rückgang in B, K, NÖ und 
Sbg unterdurchschnittlich war, betrug er in V rund 1/3, in OÖ gar gut die Hälfte. In 
der Stm, in T und W hingegen haben die Sperren zugenommen, in W gar um ein 
1/5.Die §10-Sperren von Notstandshilfe sind quantitativ nennenswert lediglich in 
OÖ zurückgegangen (-1/3), in W aber haben sie um 3/5, in K um knapp 15 % 
zugenommen (Tabelle 1 im Anhang).  

• Wie entwickeln sich die Sperren von Leistungsbezügen, die im engeren Sinn 
im Zusammenhang mit den Zumutbarkeitsbestimmungen zu sehen sind?  

Es werden lediglich die §10-Sperren von passiven Leistungsbezügen betrach-
tet, zumal primär aus diesen die Vermittlung erfolgt, nicht jene, die Schulungs-
AlG oder -NH betreffen. Der Anteil der auf passive AlG-und NH-
Leistungsbezüge entfallenden §10-Sperren beträgt 2005 absolut 12.016, rela-
tiv demnach 77,6 % (gegenüber 79,6% 2004) aller §10-Sperren. Davon entfal-
len wiederum nur rd. 38 % auf Sperren, für die in den letzten 4 Wochen vor 
Sanktionierung Eintragungen wie "keine Vorstellung beim Betrieb" oder "nicht 

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

2066/AB XXIII. GP - Anfragebeantwortung6 von 27



 5

eingestellt" erfolgten (Tabelle 2 im Anhang). Der Anteil der §10-Sperren im 
engeren Sinn, die im Zusammenhang mit den veränderten Zumutbarkeitsbe-
stimmungen gesehen werden können, ist gegenüber 2004 konstant geblieben. 
Nach Bundesländern und AlG- bzw. NH-Sperren differenziert zeigt sich ein zur 
obigen Darstellung der Entwicklung der §10-Sperren i.W. analoges Bild (Ta-
belle 3 im Anhang).  

b) Wie entwickelte sich die Zahl der Arbeitsaufnahmen von Arbeitslosen im 
Jahr 2005 im Vergleich zum Jahr 2004?  

Die Arbeitsaufnahmen haben insgesamt (aus Arbeitslosigkeit, Schulung und von 
Lehrstellensuchenden) um 6,2 % zugenommen. Die Arbeitsaufnahmen von Lehr-
stellensuchenden haben besonders stark um 2/3 zugenommen, jene aus dem 
Status Schulung um knapp 14 %. Im Bundesländervergleich wären etwa K und 
die Stm mit unterdurchschnittlichen AA aus AL (und aus SC im Fall der Stm), V 
und T mit überdurchschnittlichen AA von LS und Sbg mit überdurchschnittlichen 
AA aus SC herauszuheben. Es zeigen sich jedoch keine statistisch signifikanten 
Zusammenhänge mit den länderunterschiedlichen Entwicklungen bei den Sperren 
(Tabelle 4 im Anhang).  

c) Wie viele Stellen wurden vom AMS im Jahr 2005 im Vergleich zum Jahr 2004 
generell besetzt?  

Vom AMS wurden um 5,2 % mehr Stellen besetzt (Besetzungen mit A, B, E). 
Während in W mit rd. plus 18 % weit überdurchschnittlich mehr Stellen besetzt 
wurden als im Vorjahr, ging die Stellenbesetzung in OÖ um 2,5 % zurück (Tabelle 
5 im Anhang).  

d) Wie viele dieser Stellen konnten durch Arbeitslose besetzt werden? (E-
Buchungen)  

Die direkten Stellenbesetzungen mit Arbeitslosen haben doppelt so stark zuge-
nommen wie die Stellenbesetzungen insgesamt. Ihr Anteil an allen Stellenbeset-
zungen ist folglich im Schnitt auf gut 30 % gestiegen (Tabelle 6 im Anhang).  

e) Wie lange war die durchschnittliche Vormerkdauer im Jahr 2005 im Vergleich 
zum Jahr 2004?  

Die durchschnittliche Vormerkdauer der Arbeitslosen betrug mit 122 Tagen um 24 
Tage weniger als 2004. Besonders stark der Rückgang in W um 71 auf 138 Tage 
(Tabelle 7 im Anhang).  

f)  Wie viele offene Stellen sind derzeit im Ausmaß von 16 Stunden, wie viele 
offene Stellen sind derzeit im Ausmaß von 20 Stunden gemeldet?  

Es sind (Abfragedatum 27.3.) 6.529 Teilzeitstellen bis 30 Wochenstunden gemel-
det. Davon 941 Stellen mit bis zu 16 (d.i. 14 % aller Teilzeitstellen), 3.171 Stellen 
zwischen 17 und 20 (d.i. 47 % aller Teilzeitstellen) und 2.417 Stellen zwischen 21 
und 30 Wochenstunden (d.i. 36 % aller Teilzeitstellen).  
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Quelle: ADG-Feldersuche aktuell (Abfrage 27.3.2006), gemeldete Offene Stellen, 
Stunden/Zeiteinheit: 0-30 Wochenstunden, frühester Beginn: 00:00 Uhr, spätes-
tes Ende: 24:00 Uhr.  

g) Wie viele Arbeitslose wurden generell, nach Ablauf von 100 bzw. 120 Tagen 
in andere Berufe vermittelt?   

Der Anteil jener Arbeitsuchenden, die nach 100 Tagen der Vormerkung eine Be-
schäftigung in einem anderen Beruf als jenem aufnehmen, den sie zuletzt ausge-
übt haben, hat sich nicht verändert. Dieser Anteil beträgt 2004 wie 2005 65 %. 
Die geringfügige Zunahme des vergleichbaren Anteils unter den Arbeitssuchen-
den mit einer Vormerkdauer von über 120 Tagen (+3/10 %-Punkte) ist angesichts 
der Schwankungen dieses Anteils über die letzten Jahre nicht signifikant (Tabelle 
8 im Anhang).  

h) Wie haben sich die überregionalen Beschäftigungsaufnahmen entwickelt?  

Gegenüber 2004 sind für die überregionalen Beschäftigungsaufnahmen von Ar-
beitslosen keine signifikanten Veränderungen konstatierbar. Im Detail:  

• In welchen Bundesländern nehmen die vorgemerkten Arbeitslosen vornehm-
lich eine Beschäftigung auf?  

Im Länderschnitt nehmen gut 84 % aller vorgemerkten Arbeitslosen eine Be-
schäftigung im Bundesland ihrer Vormerkung auf. Allerdings gibt es markante 
Länderunterschiede. Während (traditionell) rd. 2/5 der in Burgenland vorge-
merkten Arbeitslosen außerhalb des Bundeslandes eine Beschäftigung auf-
nehmen (vornehmlich in W und NÖ zu gleich großen Teilen, aber auch in der 
Stm im halben Ausmaß) und ¼ der in NÖ vorgemerkten Arbeitslosen (davon 
gut die Hälfte in W), erfolgen die Beschäftigungsaufnahmen vorgemerkter Ar-
beitsloser in den übrigen Bundesländern vornehmlich im selben Bundesland. 
Die Anteile der intraregionalen Beschäftigungsaufnahmen betragen hier zwi-
schen 83 % und 88 % (W, Stm, K, Sbg) resp. 90% und 92% (OÖ, T, V) (Ta-
belle 9 im Anhang).  

• Aus welchen Bundesländern kommen die Arbeitslosen, die 2005 überregional 
eine Beschäftigung aufgenommen haben?  

Rd. 16 % aller Arbeitslosen, die eine Beschäftigung aufnehmen, tun dies in ei-
nem anderen Bundesland als dem ihrer Vormerkung. Von diesen überregional 
beschäftigten vorher arbeitslosen Personen nehmen gut 1/5 eine Beschäfti-
gung in W (vorn. aus NÖ,B,Stm), ein weiteres 1/5 in NÖ (vorn. aus Stm, W), 
ein knappes 1/10 in OÖ (vorn. aus NÖ, Sbg, Stm, W), immerhin noch gut 7 
%in Sbg (vorn. aus OÖ, Stm, K) und 7 % in T (vorn. aus K, Stm) auf (Tabelle 
10 im Anhang).   

i)  Wie viele Arbeitslose erhalten einen Betreuungsplan?  

Gegenüber 2004 wurden um gut 15 % mehr Betreuungspläne für arbeitslos vor-
gemerkte Personen ausgestellt. Gemessen am Durchschnittsbestand der Arbeits- 
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losen beläuft sich der "Deckungsgrad" nun auf gut 82 % (gegenüber 77,7% 
2004). Überdurchschnittliche Zunahmen sind bei den über 45-Jährigen bzw. Vor-
gemerkten ohne österr. Staatsbürgerschaft zu konstatieren (Tabelle 11 im An-
hang).  

j) Wann kommt der Entgeltschutz zum Tragen?  

Kommt der Entgeltschutz auch zum Tragen, wenn eine Vermittlung in einen an-
deren Beruf möglich ist, weil dadurch eine künftige Beschäftigung im bisherigen 
Beruf nicht erschwert würde? Position BMWA/II/1: Ja! Hier wäre sonst eine 
Vermischung der Regelung des ersten und des zweiten Satzes des § 9 Abs. 3 
gegeben. Diese Regelungen stehen aber (ergänzend) nebeneinander (s. dazu im 
Anhang die Ausführung zu § 9 AlVG)  

k) Ablehnung von Teilzeitstellen unter Berufung auf Entgeltschutz?   

Können Vollzeitbeschäftigte, die nach der Karenz gegenüber dem AMS den 
Wunsch auf Teilzeitbeschäftigung äußern, Vermittlungsvorschläge für eine Teil-
zeitbeschäftigung (z.B. im Umfang der Mindestverfügbarkeit von 16 Stunden) un-
ter Berufung auf den Entgeltschutz ablehnen? Position BMWA II/1: Nein! Beim 
ausdrücklichen Wunsch nach einer Teilzeitbeschäftigung ist nach Meinung des 
BMWA das „Unterlaufen“ diese Wunsches durch Hinweis auf Entgeltschutz aus 
einer Vollzeitbeschäftigung nicht möglich. Zudem ist - je nach 
Versicherungsverlauf – vielleicht gar kein Entgeltschutz mehr gegeben (s. dazu 
im Anhang die Ausführung zu § 9 (2) AlVG).  

Anmerkung: Der Entgeltschutz verfolgt zwei Zwecke. Bei Berufswechsel gilt ein 
anderer Kollektivvertrag, wodurch es zu wesentlichen Entgelteinbußen kommen 
kann. Diese werden durch den Entgeltschutz begrenzt. Ein Abhängigmachen von 
der Geltung des Berufschutzes ist schon systematisch auf Grund der unterschied-
lich langen Schutzfrist (100 gegen 120 Tage bzw. gesamte restliche AlG-
Bezugsdauer) auszuschließen. Überdies könnte eine letztlich von Zufällen (ob 
Voraussetzungen für den Berufschutz vorliegen oder nicht) abhängige unter-
schiedliche Behandlung von Berufswechslern im Widerspruch zum verfassungs-
rechtlich gebotenen Gleichbehandlungsgebot stehen. Bei Teilzeitbeschäftigung 
soll die auf Grund der geringeren Stundenanzahl niedrigere Entlohnung nicht 
unter ein bestimmtes Niveau absinken. Das kann aber teleologisch nicht für den 
Fall gelten, dass die niedrigere Entlohnung Folge der von der arbeitslosen Person 
angestrebten Teilzeitbeschäftigung mit einer geringeren Stundenanzahl ist. In 
einem solchen Fall könnte die Arbeitslosigkeit gegen deren Willen überhaupt nicht 
beendet werden, da das gesetzlich maßgebliche Mindestentgelt bei einer 
kollektivvertraglichen Bezahlung (und auch bei einer üblichenÜberzahlung) gar 
nicht erreicht werden kann.  
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4.2. Erfahrungen des AMS 
Die Erfahrungen des AMS mit der Umsetzung der neuen Bestimmungen wurden in 
Umsetzungsberichten festgehalten und ausgewertet. Im Folgenden die zentralen 
Ergebnisse:  

1. Berufsschutz: es werden i. W. keine Umsetzungsprobleme gemeldet.  
2. Wegzeitregelung: es werden i. W. keine Umsetzungsprobleme gemeldet. Aber 

gelegentlich werden StellenwerberInnen mit langen Wegzeiten v.a. in 
Verbindung mit Betreuungspflichten gar nicht genommen (OÖ).  

3. Entgeltschutz: es werden i. W. keine Umsetzungsprobleme gemeldet, auch er-
folgt in der Praxis fast nie eine Berufung auf den Entgeltschutz. Aber:  
o in Einzelfällen (T) vermittlungshemmend bei Teilzeitstellen oder 
Personen, die wegen sehr speziellen beruflichen Kenntnissen gut verdient 
haben;  
o grundsätzlich schwer zu überprüfen mangels Entgeltangaben der 
Betriebe (OÖ, Sbg, T, V).  

4. Betreuungspflichten: Umsetzungsprobleme in fast allen Bundesländern 
wegen:  
o Mindestverfügbarkeitserklärung trotz fehlender Unterbringungs-
möglichkeit für das Kind/die Kinder.  
o Divergenz von gewünschter Teilzeitbeschäftigung (Ausmaß und Lage 
der Arbeitszeit) und Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtungen.  
o Divergenz zwischen gewünschten und angebotenen Teilzeitstellen 
(quantitativ, Stundenausmaß und Lage der Arbeitszeit, insb. im Handel und in 
der Gastronomie).  
o Zu geringes Angebot an gemeldeten Stellen mit 16 Wochenstunden.  
o Fehlende Betreuungsmöglichkeiten insb. im ländlichen Raum (damit 
fehlende Aufzeigemöglichkeit für das AMS).  

5. Sanktionen: Im Allgemeinen treten keine Umsetzungsprobleme auf. Bei 
Verhängung von § 10-Sperren gelegentlich Unsicherheit insb. bei fehlenden 
Entgeltangaben (T, V).  

6. Richtlinien/Durchführungserlässe: Umsetzungsprobleme in einzelnen 
Bereichen.  

o Unklarheiten und Interpretationsdifferenzen (betreffend die von den RGS zu 
akzeptierende tägliche und wöchentliche Verteilung der mindestverfügbaren 16 
Wochenstunden bei Betreuungspflichten).  
o Zu geübter Praxis additiver administrativer Aufwand durch 
verpflichtendenBetreuungsplan bei fehlendem Effektivitätsnachweis (OÖ), folglich  
o Verstärkung der EDV-Aufmerksamkeit, Schwächung der Aufmerksamkeit ge-
genüber KundInnen durch konkrete Form des Betreuungsplans (OÖ).  
o Unklarheit bei Auslegung des "bisherigen Tätigkeitsbereiches" im Zhg. mit Be-
rufsschutz (W).  
o Unklarheiten bei Auslegung von Mindestverfügbarkeit (als Anspruchsvoraus-
setzung für Leistungsbezug) und Zumutbarkeit (eines Teilzeitstellenangebotes 
auch über 16 Wochenstunden)  

7.  Anregungen des AMS/Verbesserungsvorschläge:  
o  Anhebung der Mindestverfügbarkeit auf 20 Wochenstunden und damit Anpas-
sung an das überwiegende Teilzeitstellenangebot (NÖ).  
o kein Entgeltschutz bei Zuweisung von Teilzeitstellen (OÖ).  
o Definitorische Gleichsetzung von Beruf und zuletzt ausgeübter Tätigkeit (OÖ).  
o Vereinheitlichung des Entgeltschutzes statt Differenzierung nach Vormerk-
dauer (W).  
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o Präzisierung des "bisherigen Tätigkeitsbereiches" im Zhg. mit Berufsschutz 
(W).  
o Ergänzung des § 10 AlVG um Passus: "Maßnahmen zur Aufrechterhaltung 
der Vermittelbarkeit" (W).  

 
 
4.3. Entgeltschutz  

A) Rechtliche Regelung (Umsetzung der Sozialpartnereinigung):  

1. (§ 9 Abs. 3 AlVG) in Kraft: 1. 1. 2005 (Arbeitsmarktreformgesetz, BGBl. I Nr. 
77/2004)  

2. Der Berufsschutz wird mit 100 Tagen festgelegt und wird durch einen indivi-
duellen Entgeltschutz ergänzt.   

3. Künftig darf das Entgelt aus der angebotenen Beschäftigung während der ers-
ten 120 Tage des Arbeitslosengeldbezuges nicht weniger als 80 % und für die 
restliche Dauer des Arbeitslosengeldanspruchs nicht weniger als 75 % des der 
Bemessungsgrundlage für das ALG zu Grunde liegenden Entgelts betragen. 
Dieser Entgeltschutz gilt für eine Vollzeitstelle, wenn auf einen Arbeitsplatz in 
einem anderen Beruf verwiesen wird und bei Angebot einer Teilzeitstelle 
unabhängig davon, in welchem Beruf die Stelle angeboten wird. Nach 
Teilzeitbeschäftigung in wesentlichem Umfang (mindestens die Hälfte der Zeit 
mit weniger als ¾ der Normalarbeitszeit beschäftigt) beträgt der Entgeltschutz 
100 %.  

 
B) Vorannahmen:  

1. Schon vor in Kraft treten der Neuregelung des Entgeltschutzes war bei 
Aufnahme einer Beschäftigung aus Arbeitslosigkeit ein geringeres Entgelt 
als vor der Arbeitslosigkeitsepisode zumutbar, zumal die geforderte 
angemessene (d.h. i.d.R. kollektivvertragliche/ortsübliche) Entlohnung 
unter der Ist-Entlohnung liegen kann.  

2. Die AMS-Erfahrungsberichte über die Umsetzung der neuen 
Zumutbarkeitsbestimmungen geben keinen Anhaltspunkt für 
Wirkungserwartungen in Bezug auf die neuen Entgeltschutzregelungen 
(siehe Mininfo BMWA-435.001/0027II/5/2006).  

3. Es ist daher für das Jahr 2005 gegenüber den Vorjahren keine statistisch 
signifikante Veränderung der Verteilung der Anteile an Arbeitsaufnahmen 
nach Arbeitslosigkeitsepisoden von länger als 120 Tagen mit steigender 
oder sinkender Beitragsgrundlage zu erwarten.   

 
C) Methode:  

1. Sonderauswertung von Hauptverbandsdaten zur Entwicklung der Beitrags-
grundlagen in der Sozialversicherung.  

2. Vergleich der Beitragsgrundlagen der Jahre 2002 bis 2004 und bis Ende 2005 
vor und nach Arbeitslosigkeitsepisoden von Personen, die im Beobachtungs- 
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jahr eine AL-Episode begonnen und durch Arbeitsaufnahme wieder beendet 
haben.  

3. Berücksichtigt werden alle Arbeitslosigkeitsepisoden der Jahre 2002 bis 2005 
mit einem Arbeitslosigkeitsende vor dem 1.1. des Folgejahres. Beendigungen 
von Arbeitslosigkeitsepisoden im Jahr nach dem Beginn der Episoden bleiben 
unberücksichtigt. Dadurch wird die Vergleichbarkeit der Jahresdaten 2002 bis 
2005 ermöglicht, da für die Jahre 2002 bis 2005, nicht aber für das Jahr 2006 
eine Beitragsgrundlage im Erwerbsmonitoring eingetragen ist (HV-Daten zu 
den Beitragsgrundlagen 2006 und damit für jene Personen, die 2005 eine AL-
Episode begonnen, diese aber erst 2006 beendet haben, gibt es erst im Spät-
herbst 2007).  

4. Eine Differenzierung der HV-Einkommensdaten nach Vollzeit- und Teilzeitbe-
schäftigung ist nicht möglich.  

 
D) Ergebnisse der Auswertung:  
Sind Veränderungen der Anteile der Arbeitsaufnahmen mit sinkenden oder steigen-
den Beitragsgrundlagen festzustellen?  

1. Es sind keine signifikanten Veränderungen feststellbar. Die geringfügigen 
Veränderungen sind zudem multifaktorell bedingt (konjunkturelle, 
arbeitsmarktspezifische, insb. kollektivvertragliche Faktoren) und lassen auf 
keine unmittelbare Wirkung der Neuregelung des Entgeltschutzes schließen 
(Abbildung 1).  

2. In den Vormerkdauerkategorien bis 100 Tage, 101 bis 119 Tage sowie 120 
und mehr Tage sind die Anteile der Arbeitsaufnahmen mit gesunkenen 
Beitragsgrundlagen seit 2002 leicht rückläufig.  

3. Korrespondierend haben in den genannten Vormerkdauerkategorien die 
Anteile der Arbeitsaufnahmen mit gestiegenen Beitragsgrundlagen leicht 
zugenommen.  

 
Abbildung 1: Prozentanteil der Arbeitsaufnahmen mit gesunkener Beitragsgrundlage nach Vor-

merkdauerkategorien  

 
 2002 2003 2004 2005  

<= 100 Tage  46,9%  46,0% 46,2% 45,9% 
= 101 bis 119 Tage  54,4%  51,3% 51,7% 49,8% 
>= 120 Tage  57,0%  56,0% 54,6% 54,6% 
Quelle: Daten Hauptverband, Auswertung DI Karin König (Siemens-PSG)  
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Wie hoch ist die durchschnittliche Differenz der Beitragsgrundlagen vor und nach 
Arbeitslosigkeit bei Arbeitsaufnahmen mit sinkender Beitragsgrundlage?  

1. Auch in Bezug auf die Entwicklung der Differenzen der Beitragsgrundlagen 
sind keine signifikanten Veränderungen konstatierbar, die auf eine 
unmittelbare Wirkung der Neuregelung des Entgeltschutzes schließen lassen 
würden (Abbildung 2).  

2. In den Vormerkdauerkategorien bis 100 Tage, 101 bis 119 Tage sowie 120 
und mehr Tage sind die durchschnittlichen Differenzen der 
Beitragsgrundlagen vor und nach Arbeitslosigkeit bei Arbeitsaufnahmen mit 
sinkenden Beitragsgrundlagen seit 2002 annähernd konstant.  

 
Abbildung 2: Durchschnittliche Differenz der Beitragsgrundlagen (in €) vor und nach Arbeitslosig-

keit bei Arbeitsaufnahmen mit sinkender Beitragsgrundlage  

 

 2002 2003 2004 2005  

<= 100 Tage  -8,27  -8,40 -8,54 -8,66 
= 101 bis 119 Tage  -13,44  -13,09 -12,77 -12,61 
>= 120 Tage  -16,78  -15,76 -16,29 -15,73 

 
Quelle: Daten Hauptverband, Auswertung DI Karin König (Siemens-PSG)  
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5. Tabellenanhang  
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Beilage 2 

 
Nachevaluierung "Zumutbarkeit neu" 3. (und letzter) Teil zur 
Sozialpartnerfrage: 
 
 
"Wie nachhaltig sind Beschäftigungsverhältnisse, die durch Stellenvermittlung des AMS 
zustande kommen?" 
 
Die Frage wird durch Vergleich zweier Abgangsgruppen aus AL (ohne Einstellzusagen) beantwortet: 
1. Gruppe: Abgänge aus AL (Einstellgrund A+B) ohne Verbindungsbuchung (Abgang einer OS mit 
Ergebnisart "E")  
2. Gruppe: Abgänge aus AL (Einstellgrund A+B) mit Verbindungsbuchung (Abgang einer OS mit 
Ergebnisart "E") 
 
Ergebnis: 
Die "auf offene Stellen vermittelten AL (ohne Einstellzusage)" kumulieren während der ersten 
drei Monate nach Ende AL durchschnittlich sogar zunehmend höhere Beschäftigungsanteile 
als AL (ohne Einstellzusage), für die es keine Verbindungsbuchung gibt, die aber ebenfalls ihre 
AL durch Beschäftigungsaufnahme beenden. 
 

Beschäftigungsanteile 3 Monate nach AL

82,0
83,0
84,0
85,0
86,0
87,0

2004 2005 2006

ohne E-Buchung

mit  E-Buchung

 
P.S. Als Hintergrund: Die die Frage motivierende Annahme (eines Teilnehmers der 
Sozialpartnerrunde) war: Durch Sperren (§ 10) werde Druck auf AL ausgeübt, beim AMS gemeldete 
Stellen anzunehmen, was womöglich in geringerer Nachhaltigkeit dieser Beschäftigungsverhältnisse 
Niederschlag finde; Nachhaltigkeit sei als Qualitätsmerkmal der Vermittlung zu verstehen und könne 
am Anteil der Beschäftigungstage nach Beendigung der AL gemessen werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Klaus Hochrainer 
 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
Federal Ministry of Economics and Labour 
A-1010 Wien, Stubenring 1 
Tel.: +43(01) 71100-6204 
Fax: +43(01) 7110093-6204 
mailto:klaus.hochrainer@bmwa.gv.at 
http://www.bmwa.gv.at 
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Beilage 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N a c h e v a l u i e r u n g 
 

Zumutbarkeit neu 
 
 

AMS-Teilzeitstellenangebot und Teilzeitnachfrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BMWA, Sektion Arbeitsmarkt 
Dr. Klaus Hochrainer 

 
 
 
 
 
 

Wien, Juli 2007 
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Nachevaluierung „Zumutbarkeit neu“ 

 
AMS-Teilzeitstellenangebot und Teilzeitnachfrage 

 
 
Die Sektion Arbeitsmarkt des BMWA analysiert auf Wunsch der Sozialpartner 
1. das AMS-Teilzeitstellenangebot und die Teilzeitnachfrage, 
2. die „Berufswechsler“ auf 2-, 4- und 6-Stellerebene der Jahre 2004 bis 2006, 
3. die Nachhaltigkeit der Arbeitsaufnahmen. 
 
Die Analyse zur ersten Frage wird nun vorgelegt, jene zu den beiden anderen Fragen folgt 
nach.  
 
 
 

Kurzfassung der Ergebnisse: 
 
1. Das AMS-Teilzeitstellenangebot liegt  

• zu annähernd 9/10 im Segment 20 bis 35 Wochenstunden  
• zu nur 2 % im Segment 16 bis 19 Wochenstunden  
• zu rd. 1/10 im Segment bis 15 Wochenstunden 

2. Rd. ¼ aller beim AMS vorgemerkten Personen sucht explizit Teilzeitstellen, 9/10 
davon Frauen 

3. Es gibt keine auswertbaren AMS- oder Mikrozensusdaten betreffend die von 
arbeitslosen Personen gewünschten Wochenstundenzahlen  

4. unselbständig teilzeitbeschäftigte Frauen arbeiteten 2006 durchschnittlich und 
normalerweise 21,4 (tatsächlich 19) Wochenstunden  

5. bereits unselbständig teilzeitbeschäftigte Frauen geben in allen 
Wochenstundenkategorien im Durchschnitt an, mehr Wochenstunden arbeiten zu 
wollen 

6. Im Vergleich zur (lt. Mikrozensus) realisierten Teilzeitbeschäftigung von Frauen ist 
das AMS-Teilzeitstellenangebot 
• im „kurzen“ Segment (bis 10 Stunden) anteilig sehr gering (geringfügige 

Beschäftigungsverhältnisse!) 
• in den „kurzen“ Segmenten (11 bis 14 und 15 bis 19 Stunden) und den  
• „langen“ Segmenten (25 bis 29 und 30 bis 35 Stunden) relativ gering 
• im „mittleren“ Segment (20 bis 24 Stunden) relativ groß 

7. Schlussfolgerungen: 
• Die „kurzen“ AMS-Teilzeitstellenangebote (11 bis 19 Wochenstunden) erscheinen 

angesichts der (lt. Mikrozensus) realisierbaren Teilzeitbeschäftigungsanteile 
bereits überdurchschnittlich ausgeschöpft 

• Einer höheren Ausschöpfung des „mittleren“ AMS-Teilzeitstellenangebotes (20 
bis 24 Wochenstunden) scheinen ungelöste Betreuungsaufgaben in einem 
größeren Ausmaß entgegenzustehen als dies im Durchschnitt der unselbständig 
teilzeitbeschäftigten Frauen der Fall ist 

• Es wäre zu prüfen, wie realistisch die Arbeitszeiteintragungen in den ADGs sind 
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BMWA II/5/6, Dr. Klaus Hochrainer 3

Die Analyse im Detail: 
 
 
1. Das AMS-Teilzeitstellenangebot 
 

• Das AMS-Teilzeitstellenangebot (bis 35 Wochenstunden) weist traditionell eine Häufung im 
Bereich der Stellen ab 20 Wochenstunden auf.1 Aktuell (Abfragedatum 5.7.2007) entfallen 

• rd. 12 % auf das Teilzeitstellensegment 0 bis 15 Wochenstunden, 
• rd. 2 % auf das Teilzeitstellensegment 16 bis 19 Wochenstunden, 
• rd. 86 % auf das Segment 20 bis 35 Wochenstunden. 

 

AMS-Teilzeitstellen (ADG_Feldersuche 5.7.07)
(additiv)

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Wochenstunden 0 bis ...

 
 
 
2. Die Nachfrage nach Teilzeitarbeit: 
 

• Die Arbeitszeitwünsche der beim AMS vorgemerkten Personen (lt. PST) sind lediglich nach 
Teil- und Vollzeitwunsch abfragbar. So sucht rd. ¼ aller Vorgemerkten explizit Teilzeitstellen. 
Aktuell (Abfragedatum 5.7.2007) sind dies gut 41.000 Vorgemerkte, darunter rd. 35.000 
Frauen (d.i. rd. 9/10)2 

• Die direkte PST-Abfrage der gewünschten Arbeitszeitlängen nach Wochenstunden ist nicht 
möglich. (Allfällige PST-Eintragungen im Feld „Anmerkungen“ sind infolge uneinheitlicher 
Praxis der Feldnutzung und Eintragung statistisch nicht auswertbar.) Eine Analyse allfälliger 
Eintragungen in den Betreuungsplänen wird seitens des AMS versucht. Nach Vorliegen von 
Ergebnissen werden diese gesondert übermittelt. 

• Zur Beantwortung der Frage nach den Teilzeitwünschen erfolgt daher eine Annäherung über 
Mikrozensusdaten zur Erwerbstätigkeit. 

• Auch der Mikrozensus gibt über die Unterscheidung Vollzeit/Teilzeit hinaus keine 
Informationen bezüglich der gewünschten Arbeitszeitlängen arbeitsloser Personen. 

• Einer noch unveröffentlichten Auswertung der Statistik Austria zufolge, wünschen aber 
unselbständig teilzeitbeschäftigte Frauen im Schnitt der infrage kommenden 
Wochenstundenkategorien (d.h. 0 bis 11, 12 bis 24 und 25 bis 35 Wochenstunden) 
durchwegs längere als die realisierten Normal-Arbeitszeiten.3 

                                            
1 ADG-Abfragen zu unterschiedlichen Zeitpunkten ergeben nur geringfügig von einander abweichende 
Verteilungen (s. dazu die Abfragen in Klaus Hochrainer, Evaluation „Zumutbarkeit neu“, Endbericht, BMWA, 
Wien, Februar 2007) 
2 Im Vergleich zu den rd. 35.000 beim AMS vorgemerkten und Teilzeit suchenden Frauen weist der Mikrozensus 
für 2006 einen - statistisch betrachtet - durchaus ähnlichen Wert von rd. 31.000 arbeitslosen Frauen aus, die 
angeben, aktuell eine unselbständige Teilzeitbeschäftigung zu suchen. (Quelle: Statistik Austria, 
Arbeitsmarktstatistik, Jahresergebnisse 2006, Tab D7, „Arbeitslose nach Art der gesuchten Tätigkeit“). 
3 Quelle: unveröffentlichte Auswertungen der nunmehrigen Frage E9 im Mikrozensus-Arbeitszeitfrageprogramm 
von Dr. Reinhard Eichwalder (Statistik Austria).  
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BMWA II/5/6, Dr. Klaus Hochrainer 4

• Unselbständig teilzeitbeschäftigte Frauen waren 2006 normalerweise im Durchschnitt 21,4 
Wochenstunden (im Referenzzeitraum der Befragungswoche wegen Urlaubs, Krankheit etc. 
tatsächlich 19 Wochenstunden) erwerbstätig.4 

• Die Verteilung der unselbständig teilzeitbeschäftigten Frauen 2005 5 nach den wöchentlichen 
Normal-Arbeitszeitlängen zeigt folgendes Muster: 

 
… % arbeiten 
normalerweise 

…Wochenstunden 

14,9 % 0 bis 10 
3,6 % 11 bis 14 
8,3 % 15 bis 19 

31,0 % 20 bis 24 
15,4 % 25 bis 29 
26,8 % 30 bis 35 

 
• Werden die beim AMS gemeldeten Teilzeitstellen nach eben diesen Kategorien untergliedert 

und mit der Verteilung der unselbständig teilzeitbeschäftigten Frauen 2005 gespiegelt, ergibt 
sich folgendes Bild:  
o im „kurzen“ Teilzeitsegment (bis 10 Wochenstunden) bietet das AMS im Vergleich zur lt. 

Mikrozensus realisierten Teilzeitbeschäftigung von Frauen anteilig weniger Stellen an. 
Dies wird auf den Umstand der überwiegend geringfügigen Beschäftigung in diesem 
Teilzeitsegment zurückzuführen sein.6  

o In den ebenfalls „kurzen“ Teilzeitsegmenten 11 bis 14 und 15 bis 19 Wochenstunden aber 
auch in den eher „langen“ Teilzeitsegmenten 25 bis 29 und 30 bis 35 Wochenstunden 
liegt das AMS-Teilzeitstellenangebot unter den lt. Mikrozensus realisierten weiblichen 
Teilzeitbeschäftigungsanteilen. 

o Im „mittleren“ Teilzeitsegment liegt das AMS-Stellenangebot hingegen deutlich über dem 
lt. Mikrozensus realisierten weiblichen Teilzeitbeschäftigungsanteil. 

 

unselbständig teilzeitbeschäftigte Frauen und AMS-Teilzeitstellen

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

0 bis 10 11 bis
14

15 bis
19

20 bis
24

25 bis
29

30 bis
35

Wochenstunden

u.tzb. Frauen 2005 

AMS-OS (5.7.2007)

 
 

                                            
4 Quelle: Statistik Austria, Arbeitsmarktstatistik, Jahresergebnisse 2006, Tab. C1 und C4, „Durchschnittliche 
wöchentliche Normalarbeitsstunden von unselbständig Teilzeitbeschäftigten“ bzw. „Durchschnittliche tatsächliche 
geleistete Arbeitsstunden pro Woche“. Die Werte sind seit Umstellung des Mikrozensus 2004 relativ stabil und 
weichen 2005 nur geringfügig ab. So beträgt die Normalarbeitszeit dieser Personengruppe 2005 21,5, die 
tatsächliche 18,9 Wochenstunden. 
5 Quelle: Statistik Austria, Arbeitskräfteerhebung 2005, Tab. E2 „Erwerbstätige nach Normalarbeitszeit, berufliche 
Stellung und Geschlecht“ S. 159. Die feine Differenzierung der Wochenarbeitszeit nach diesen Kategorien ist für 
2006 noch nicht verfügbar. 
6 Zur Handhabung der Entgegennahme offener Stellen (insb. auch geringfügiger Stellen) durch das AMS siehe 
die entsprechende Bundesrichtlinie des AMS (GZ: BGS/SFU/0602/6727/2006 vom 10. April 2006). 
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3. Schlussfolgerungen: 
 

• Das anteilige Potential der „kurzen“ AMS-Teilzeitstellenangebote (11 bis 19 Wochenstunden) 
scheint angesichts der (lt. Mikrozensus realisierten und statistisch betrachtet) realisierbaren 
Teilzeitbeschäftigungsanteile bereits überdurchschnittlich ausgeschöpft zu sein. 

 
• Einer höheren Ausschöpfung des „mittleren“ AMS-Teilzeitstellenangebotes (20 bis 24 

Wochenstunden) scheinen ungelöste Betreuungsaufgaben in einem größeren Ausmaß 
entgegenzustehen als dies im Durchschnitt der unselbständig teilzeitbeschäftigten Frauen der 
Fall ist. 

 
• Es wäre zu prüfen, wie realistisch die Arbeitszeiteintragungen in den ADGs sind. Es ist nicht 

auszuschließen, dass die sprunghafte Häufung der Arbeitszeiteintragungen mit 20, 25 oder 30 
Wochenstunden mit einer Praxis in Zusammenhang steht, Arbeitszeiteintragungen nach 
gängigen Vorstellungen von standardisierter Teilzeitarbeit vorzunehmen. Für den Fall 
unrealistischer Arbeitszeiteintragungen wird das Matching u.U. in den Aushandlungsprozess 
von Arbeitsuchenden und Betrieb betreffend die konkreten Arbeitszeitvorstellungen und -
möglichkeiten verlagert. 

 
• Ist infolge der Lösung von Betreuungsaufgaben Teilzeitarbeit möglich und realisiert, indiziert 

der Mikrozensus eine durchgängige Bereitschaft, die Wochenstunden in Teilzeitarbeit 
verlängern zu wollen. 
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Beilage 4

Nachevaluierung - "Zumutbarkeit - Neu"
Vermittlung von Arbeitslosen in andere Berufe nach Arbeitslosigkeitsdauer 
und unterschiedlichen Klassifikationstiefen

Vermittlungsanteil          
(E-Buchung)

Vermittlungsanteil          
(E-Buchung)

Vermittlungsanteil          
(E-Buchung)

"keine berufliche 
Übereinstimmung"

"keine berufliche 
Übereinstimmung"

"keine berufliche 
Übereinstimmung"

Beginn der Arbeitslosigkeit im Jahr: 2004 2005 2006
nach Vormerkdauer AL>=100 Tage 51,92%           50,73%           49,77%           
nach Vormerkdauer AL>=120 Tage 52,54%           51,45%           50,52%           
generell (keine Dauereinschränkung) 48,47%           47,20%           46,22%           
Quelle: interne Sonderauswertung von AL-Episoden mit E-Buchung (Beschäftigungsaufnahme durch Verbindungsbuchung),
              Vergleich Beruf PST zu AL-Beginn und Beruf der besetzten offenen Stelle

Vermittlungsanteil          
(E-Buchung)

Vermittlungsanteil          
(E-Buchung)

Vermittlungsanteil          
(E-Buchung)

"keine berufliche 
Übereinstimmung"

"keine berufliche 
Übereinstimmung"

"keine berufliche 
Übereinstimmung"

Beginn der Arbeitslosigkeit im Jahr: 2004 2005 2006
nach Vormerkdauer AL>=100 Tage 65,19%           64,23%           63,94%           
nach Vormerkdauer AL>=120 Tage 65,85%           64,70%           64,83%           
generell (keine Dauereinschränkung) 61,98%           60,67%           60,63%           
Quelle: interne Sonderauswertung von AL-Episoden mit E-Buchung (Beschäftigungsaufnahme durch Verbindungsbuchung),
              Vergleich Beruf PST zu AL-Beginn und Beruf der besetzten offenen Stelle

Vermittlungsanteil          
(E-Buchung)

Vermittlungsanteil          
(E-Buchung)

Vermittlungsanteil          
(E-Buchung)

"keine berufliche 
Übereinstimmung"

"keine berufliche 
Übereinstimmung"

"keine berufliche 
Übereinstimmung"

Beginn der Arbeitslosigkeit im Jahr: 2004 2005 2006
nach Vormerkdauer AL>=100 Tage 79,51%           78,85%           78,55%           
nach Vormerkdauer AL>=120 Tage 79,61%           79,05%           79,29%           
generell (keine Dauereinschränkung) 78,16%           77,17%           76,85%           
Quelle: interne Sonderauswertung von AL-Episoden mit E-Buchung (Beschäftigungsaufnahme durch Verbindungsbuchung),
              Vergleich Beruf PST zu AL-Beginn und Beruf der besetzten offenen Stelle

Vermittlung von Arbeitslosen in andere Berufe nach 100 bzw. 120 Tagen 
Beruf 6-Steller

Vermittlung von Arbeitslosen in andere Berufe nach 100 bzw. 120 Tagen 
Beruf 2-Steller

Vermittlung von Arbeitslosen in andere Berufe nach 100 bzw. 120 Tagen 
Beruf 4-Steller

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
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